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→ Siehe auch „5 Anträge von Einheitlichem Ansprechpartner (EA) “. 

→ Siehe auch „6 Anträge von Zuständiger Stelle (ZS) abwickeln“. 

Der „Arbeitsplatz“ besteht aus den beiden Komponenten „Antragsübersicht“ und 
„Aufgabenübersicht“: 

Die Antragsübersicht bietet Ihnen standardmäßig eine nach Fällen gruppierte 
Auflistung der laufenden Anträge, die sich in verschiedenen Phasen der Bear-
beitung befinden können. Dabei kann ein Fall aus beliebig vielen Teilanträgen 
bestehen, die alle angezeigt werden:  

 

In der Antragsübersicht können Sie einzelne Spalten sortieren, gruppieren und 
filtern, siehe „4.3 Bedienelemente und Funktionen“.  

Die Antragsübersicht zeigt die folgenden Informationen: 
 Status 

Der jeweils aktuelle Status der Antragsbearbeitung wird über ein Ampelsy-
stem gepflegt und informiert über den zeitlichen Verlauf der unterschiedli-
chen Teilprozesse. 
Das Ampelsystem informiert über folgende Zustände:  
 Grün: Die verstrichene Bearbeitungszeit beläuft sich auf weniger oder 

auf exakt 50% der zur Verfügung stehenden Gesamtbearbeitungszeit. 
 Gelb: Es sind bereits zwischen 51% und maximal 79% der Gesamtbe-

arbeitungszeit verstrichen. 
 Rot: Es sind bereits zwischen 80% und 100% der Gesamtbearbei-

tungszeit verstrichen. 
 Grau: Erscheint, wenn die Frist ausgesetzt wurde (d.h. es existiert kein 

Enddatum, da die ZS ein Dokument als fehlerhaft geprüft hat). 
 Schwarz: Es ist bereits die Fiktion eingetreten (d.h. das Enddatum liegt 

vor dem aktuellen Tag). 
Die Gesamtbearbeitungsfrist ist die insgesamt für die Bearbeitung des 
Teilantrags zur Verfügung stehende Zeit in Tagen. 

 Antragsteller  
Name des Antragstellers, der durch das Fremdsystem (Antragsassistent) 
übergeben wird. 

 Fall  
Fallbezeichnung, die durch das Fremdsystem (Antragsassistent) überge-
ben wird. Standardmäßig werden Anträge nach Fällen vom System vor-
gruppiert. 

Antragsübersicht 
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 Teilantrag 
Bezeichnung des Teilantrags, die durch das Fremdsystem übergeben wird. 

 Bearbeitungsstand 
Zeigt den aktuellen Bearbeitungsstand des Teilantrags an, z. B. in Bearbei-
tung durch EA, Weiterleitung an ZS, etc. 

 Gesamtfrist  
Berechnet sich aus der Differenz zwischen Fristende und Fristanfang. 

 Tage bis Fiktion 
Zeigt die Zeitdauer in Tagen bis die Genehmigungsfiktion eintritt und der 
Antrag automatisch genehmigt wird. 

 Fristende 
Zeigt das Ende der festgelegten Bearbeitungsfrist. 

Die Antragsübersicht dient der Statusüberwachung laufender Anträge und dem 
Fristenmanagement. Diese Statusinformationen werden vom EA bzw. der ZS 
benötigt, um zum einen auskunftsfähig gegenüber dem Antragsteller zu sein 
(Statusverfolgung) und zum anderen zur Überwachung von Fristen, die an eine 
Antragsbearbeitung geknüpft sind (Genehmigungsfiktion).  

 Die beschiedenen Anträge (Status: „Versendung Bescheid“) verbleiben 
solange in der Antragsübersicht bis alle Anträge des Falls diesen Status 
erreicht haben oder abgebrochen wurden. Wenn dies der Fall ist, erhal-
ten alle beschiedenen Anträge den Status „Fall abgeschlossen“ und der 
gesamte Fall wird ins Archiv verschoben.  

In der Aufgabenübersicht erhält der jeweils angemeldete Prozessbeteiligte die 
ihm individuell für seine Rolle zugewiesenen Aufgaben angezeigt: 

 

Die eigentliche Abwicklung des Antragsprozesses erfolgt mit der Bearbeitung 
der einzelnen Aufgaben in der Aufgabenliste. 

In der Aufgabenübersicht können Aufgaben sortiert und gefiltert werden.  

→ Siehe „4.3 Bedienelemente und Funktionen“. 

 Aufgaben in der Aufgabenübersicht, deren Bearbeitungsfrist bzw. Zeit 
zwischen Startdatum und Ablaufdatum bereits zu 80% oder mehr ver-
strichen ist, werden rot angezeigt. 

Aufgabenübersicht 
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4.2.2 Register „Archiv“  

Das Archiv erfasst alle abgebrochenen Anträge, die damit vollständig aus der 
Bearbeitung und dem Antragsprozess entfernt wurden sowie alle abgeschlos-
senen Anträge. Erst wenn alle zum Fall gehörenden Teilanträge abgeschlossen 
und mit dem Bearbeitungsstand „Versendung Bescheid“ gekennzeichnet sind, 
werden sie zusammen in das Archiv verschoben.   

Für jeden Antrag stehen auch im Archiv durch Doppelklick auf den jeweiligen 
Teilantrag die Antragsdetails zur Verfügung und geben die Historie wieder. 
Allerdings können die Antragsdetails im Archiv nur angezeigt und nicht bearbei-
tet oder gespeichert werden. Lediglich die Funktion „Gebührenbescheid sen-
den“ steht nachträglich noch im Archiv für Anträge zur Verfügung 

4.2.3 Register „Statistik“ 

(nur für die separat eingerichtete Rolle einer Kontrollinstanz sichtbar) 

Das Register „Statistik“ ermöglicht Prozess-Transparenz, indem es alle einge-
gangenen Fälle auswertet. Die Anträgen werden nach der Art der Verwaltungs-
verfahren und nach dem Herkunftsland der Antragsteller ausgewertet und  in 
Form von Diagrammen anzeigt. 

4.2.4 Register „Prozessmodell“ 

Das Register „Prozessmodell“ dient der Abbildung der für die Erbringung der 
Antragsgenehmigung notwendigen Geschäftsprozesse, die mit dem inubit Fall-
management bearbeitet werden. Dabei werden die Prozesse aller Prozessbe-
teiligten in Form von Business Process Diagrammen (BPD) dargestellt. 

Es wird sowohl der behördenübergreifende Gesamtprozess („Bearbeiten eines 
Falls – TopLevel“) vom Antragseingang im EA-Portal bis zur Genehmigung 
durch den ZS als auch die einzelnen Kernprozesse des EA und der ZS abgebil-
det. 

Über die Symbolleiste des Prozessmodells stehen Ihnen folgende Funktionen 
zur Verfügung: 

 Baumansicht : 
Zum Ein-/Ausblenden der Baumstruktur der Diagrammverzeichnisse. Wenn 
die Baumstruktur ausgeblendet ist, dann werden nur noch die Diagramme 
angezeigt. 

 Legende : 
Zum Ein-/Ausblenden der kontextsensitiven Diagrammlegende. In der Le-
gende werden alle in den Business Process Diagrammen (BPD) verwende-

Symbolleiste 
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ten Elemente erläutert. Sie können entweder die Baumstruktur oder die 
Diagrammlegende anzeigen. 

 Beschreibung : 
Zeigt zusätzlich zu einer Diagrammabbildung dessen Beschreibung an 
(wenn vorhanden). 

 Zoom-Funktionen :  
Mit Hilfe der Zoom-Funktionen „Ganze Seite", „Ganze Breite", „Verklei-
nern", „Originalgröße" und „Vergrößern" können Sie die Anzeige des Diag-
ramms ändern. 

 Drucken : 
 Drucken: Erzeugt einen Prozessmodellreport für das aktuell angezeigte 

Diagramm 
 Alles drucken: Erzeugt einen Report aus allen Diagrammen des Pro-

zessmodells. 

 Suchen : 
Die Suchen-Funktion durchsucht alle Namen und Beschreibungen nach der 
angegebenen Zeichenfolge und listet die zugehörigen Diagramme in Form 
von Verlinkungen auf. Klicken Sie auf einen dieser Links, um das zugehöri-
ge Diagramm anzuzeigen. 

4.3 Bedienelemente und Funktionen 

In den einzelnen Spalten der Antrags- und Aufgabenübersicht stehen Ihnen 
abhängig von der jeweiligen Spalte verschiedene Funktionen zur Verfügung: 
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Sie können in der Antragsübersicht die Spalten „Teilantrag“, „Bearbeitungs-
stand“, „Gesamtfrist“ und „Fristende“ sowie alle Spalten in der Aufgabenüber-
sicht sortieren: 
 Aufsteigend sortieren / Absteigend sortieren  

Durch Klick auf einen der beiden Befehle im Drop-Down-Menü von Spalten 
werden Anträge und Aufgaben  in der Übersicht entsprechend dem Krite-
rium der gewählten Spalte aufsteigend oder absteigend sortiert. Die Sortie-
rung kann auch durch einen Klick (absteigend) bzw. Doppelklick (aufstei-
gend) auf den Spaltenkopf durchgeführt werden. 

Sie können den Inhalt von Spalten gruppieren: 
 Dieses Feld gruppieren  

Durch Klick auf diese Funktion, können Sie die Auftragsansicht nach dem 
Inhalt von Spalten gruppieren, um  z. B. alle Anträge, die zu einem von An-
tragsteller gehören, zusammen anzeigen zu lassen. 

 In Gruppen anzeigen  
Um die Option „Dieses Feld gruppieren“ zu nutzen, müssen Sie diese Opti-
on aktivieren, sonst ist keine Gruppierung möglich. 

Wenn Sie die angezeigten Anträge oder Aufgaben nach einem bestimmten 
Kriterium filtern, können Sie mit einer Teilmenge der Datensätze arbeiten. 

  
Geben Sie ein Filterkriterium in das entsprechende Feld ein.  
Drücken Sie die Return-Taste. Die Übersicht wird gefiltert. Es werden nur 
noch Datensätze angezeigt, die dem Filterkriterium entsprechen. 

 In der jeweils aktuell gefilterten Spalte wird der Spaltenkopf fett und 
kursiv angezeigt. 

Wenn Sie wieder alle verfügbaren Datensätze anzeigen wollen, klicken Sie 
auf „Filter löschen“ oder deaktivieren Sie die Filter-Option. 

 Beim Filtern wird zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.  

   
In der Antrags- und Aufgabenübersicht wird Paging unterstützt, d. h. die 
angezeigten Daten werden ggf. auf mehrere Seiten verteilt und Sie können 
durch die einzelnen Seiten blättern. 

   
Wählen Sie durch Klick auf den Pfeil eine Kategorie aus, innerhalb der Sie 
eine Freitextsuche starten können. 

  
Sie können in der Aufgabenübersicht einzelne Spalten aus- und einblen-
den. 

Sortieren 

Gruppieren 

Filtern 

Paging 

Suchen 

Spalten 
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Für jede Aufgabe, die in der Aufgabenübersicht angezeigt wird, stehen Ihnen 
folgende Funktionen zur Verfügung: 

  Task übernehmen  
Das Symbol zeigt an, dass die Aufgabe gerade von niemandem bearbeitet 
wird und übernommen werden kann. 

     Task freigeben  
Das Symbol zeigt an, dass die Aufgabe gerade in Bearbeitung ist. 

   Verlinktes BPD  
Durch Klick springen Sie von der aktuell gewählten Aufgabe zum dazuge-
hörigen fachlichen Prozessschritt im passenden Prozessmodell. Der Ge-
schäftsprozess wird als Business Process Diagramm (BPD) angezeigt und 
der zur Aufgabe passende Prozessschritt im Diagramm farbig markiert. 

4.4 Benachrichtigungssystem zur Fristenüberwachung 

Das Fallmanagement-System übernimmt automatisch die Fristenüberwachung 
bei allen in Bearbeitung befindlichen Anträgen. Bei drohenden Fristenüber-
schreitungen generiert das System automatisch Hinweis-Nachrichten, die an 
den EA und die ZS gesendet werden. 

Folgende Zeitpunkte vor einem Fristablauf werden vom Fallmanagement-
System kommuniziert: 

Zum Zeitpunkt… erfolgt eine Benachrichtigung… 

8  Wochen vor Fiktion bei Auslands-
zustellung per Post 

an EA und ZS über eintretende Fikti-
on. 

4 Wochen vor Fiktion bei Auslands-
zustellung per Post 

an EA und ZS mit dem Hinweis, dass 
ein Bescheid versendet werden muss. 

2 Wochen vor Fiktion bei elektroni-
scher und postalischer Inlandszu-
stellung 

an EA und ZS über eintretende Fikti-
on. 

1 Woche vor Fiktion bei postalischer 
Inlandszustellung 

an EA und ZS mit dem Hinweis, dass 
ein Bescheid versendet werden muss. 

3 Tage vor Fiktion bei elektronischer 
Zustellung 

an EA und ZS mit dem Hinweis, dass 
ein Bescheid versendet werden muss. 

nach dem Fristende und nach Eintritt 
der Fiktion 

an EA und ZS. 

 

Funktionen von  Auf-
gaben 
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4.5 Kommunikation zwischen Prozessbeteiligten 

Das Fallmanagementsystem unterstützt primär die elektronische Abwicklung 
von Anträgen und die Kommunikation zwischen EA und ZS erfolgt deshalb 
komplett elektronisch.  

Jedoch kann die Kommunikation vom EA bzw. von der ZS zum Antragsteller 
auch auf dem klassischen Weg per Post erfolgen.  

Die Information, über welchen Zugangskanal ein Antragsteller kommunizieren 
und wie er Nachrichten, Ergebnisse, Bescheide oder sonstige Dokumente er-
halten will, muß bereits zu Beginn des Prozesses im Rahmen der Eingabe der 
Antragsdaten im Antragsassistenten festgelegt werden. 

Der Antragsteller wählt dazu im angebundenen Antragsassistenten seinen be-
vorzugten Kommunikationskanal aus und entscheidet sich entweder für „E-
Mail“, „Portal“ oder „Post“: 

Für den Kommunikationskanal… erfolgt eine Benachrichtigung… 

E-Mail per E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse des Antragstellers sowohl 
der EA als auch ZS können dazu im 
Fallmanagementsystem z. B. die Ad 
Hoc-Aktion „Nachricht senden“ nut-
zen.  

Portal (Antragsassistent) an den Portal-Account des Antragstel-
lers und alle im Fallmanagement 
elektronisch versendeten Nachrichten 
werden automatisch im Hintergrund 
an das Portal weitergeleitet. 

Post auf dem Postweg und die Ad hoc-
Aktionen wie z. B. „Nachricht senden“ 
sind im System nicht verfügbar. 

 

 Der gewählte Kommunikationskanal wird im Dialog „Antragsdetails“ im 
Register „Kontakt“ für den jeweiligen Antragsteller angezeigt, siehe „4.6 
Dialogbeschreibung Antragsdetails“. 

 

 

 

Kommunikation      
EA - ZS 

Kommunikation      
zum  Antragsteller 



inubit Fallmanagement-Portal verwenden Seite | 18 
  

 

inubit AG: inubit Fallmanagement 09.03.2010 
                                                                                                                            

4.6 Dialogbeschreibung Antragsdetails 

Aufruf 

Arbeitsplatz EA/ZS > Antragsübersicht > Teilantrag durch Doppelklick öffnen 

 

Über diesen Dialog werden alle antragsbezogenen Daten verwaltet, es können 
Nachrichten zu einem Teilantrag an einzelne Prozessbeteiligte versendet, inter-
ne Kommentare zum Antrag erfasst, Gebührenbescheide versendet sowie der 
gesamte Antrag abgebrochen werden. 

In der Registerleiste des oberen Fensterbereichs stehen vier Funkionen zur 
Verfügung: 

Sie können hier an alle Prozessbeteiligten, die über das Adressaten-Feld ver-
fügbar sind (an den Antragsteller nur, sofern dieser E-Mail als Kommunikations-
kanal gewählt hat), eine Nachricht per E-Mail senden und einen Datei-Anhang 
zur Nachricht hinzufügen, siehe „5.2.1 Nachricht von EA an Prozessbeteiligte 
senden“ und „6.2.1 Nachricht von ZS an Prozessbeteiligte senden“.  

Sie können über diese Funktion einen Gebührenbescheid an den Antragsteller 
versenden (sofern dieser E-Mail als Kommunikationskanal gewählt hat), siehe 
„5.2.2 Gebührenbescheid von EA an Antragsteller senden“ und „6.2.2 
Gebührenbescheid von ZS an Antragsteller senden“. 

Geben Sie hier interne Vermerke zu einem Teilantrag ein. Sie können zu dem 
Kommentar auch eine Datei hinzufügen, siehe „5.2.2. Kommentare von EA zu 
Teilanträgen erfassen“ und „6.2.2 Kommentare von ZS zu Teilanträgen erfas-
sen“. 

Nachricht senden 

Gebührenbescheid 
senden 

Kommentar erfassen 



inubit Fallmanagement-Portal verwenden Seite | 19 
  

 

inubit AG: inubit Fallmanagement 09.03.2010 
                                                                                                                            

 

Sie können die Bearbeitung eines Antrags komplett abbrechen. Dadurch wird 
der Antrag irreversibel ins Archiv verschoben und kann nicht mehr reaktiviert 
werden, siehe „5.2.5 Antrag von EA abbrechen“ und „6.2.5 Antrag von ZS ab-
brechen“. 

 

Es werden folgende Informationen zum Antrag erfasst: 
 Antrags-ID  

Wird aus Fremdsystem (Antragsassistent) übernommen und ist nicht edi-
tierbar. 

 Antragseingang  
Markiert den Tag, an dem der Antrag beim EA bzw. der der ZS eingegan-
gen ist und ist nicht editierbar. 

 Fristbeginn  
Markiert den Tag, mit dem die verfügbare Gesamtbearbeitungszeit beginnt. 
Das Feld ist nicht editierbar. 

 Fristende  
Markiert den Tag, an dem die verfügbare Gesamtbearbeitungszeit für den 
Antrag endet. Das Feld ist nicht editierbar. Erscheint in der Antragsüber-
sicht. 

 Leistung  
Bezeichnet den Zweck des Antrags, der aus dem Fremdsystem (Antrags-
assistent) übernommen wird und nicht editierbar ist. 

 Status  
Markiert den aktuellen Bearbeitungsstatus, der in der Antragsübersicht er-
scheint. 

 Aktenzeichen  
Sie können hier ein internes Aktenzeichen frei vergeben. 

 Letzter Bearbeiter  
Das System setzt hier automatisch den Namen des Sachbearbeiters ein, 
der als letzter eine Aufgabe zu dem Antrag bearbeitet hat. 

Die initialen Daten des Antragstellers fließen über den angebundenen Antrags-
assistenten mit Eingang eines neuen Falls in das Fallmanagement ein und kön-
nen nachträglich bearbeitet werden. Alle Felder bis auf die Hausnummer sind 
Pflichtfelder. 

Die Kontaktdaten des Antragstellers werden aus dem Antragsassistenten über-
nommen und können hier angepasst werden. Die Telefonnummer ist eine 
Pflichtangabe. 

Gibt einen Statusüberblick über alle zu einem Teilantrag gehörenden Dateien, 
sowohl über die mit dem Teilantrag verbundenen Antragsanhänge, die über das 
Fremdsystem eingeflossen sind, als auch über Dateien, die vom Bearbeiter zu 
einem internen Vermerk erfasst wurden oder mit einer Nachricht als Attachment 
versendet wurden.  

Antrag abbrechen 

Antragsinformationen 

Antragsteller 

Kontakt 

Dateien 
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 Neue Datei hinzufügen  

→ Siehe „5.2.4 Neue Datei von EA zu Teilantrag hinzufügen“. 

→ Siehe „6.2.4 Neue Datei von ZS zu Teilantrag hinzufügen“. 

 Beachten Sie, dass hinzugefügte Dateien nicht mehr gelöscht werden 
können. Sie verbleiben dauerhaft in der Dateien-Übersicht.  

 Neue Version hinzufügen  

 Beachten Sie, dass Sie neue Dateiversionen, die den gleichen Datei-
namen wie bereits geladene Dateien haben, nicht mit dem Button „Neue 
Datei hinzufügen“ hochladen können. Das System bewertet dieses Ver-
halten als Fehler, um zu vermeiden, dass Dateien überschrieben wer-
den. 

→ Siehe „5.2.5 Neue Dateiversion von EA zu Antrag hinzufügen“. 

→ Siehe „6.2.5 Neue Dateiversion von ZS zu Antrag hinzufügen“. 
 Vollständigkeit prüfen 

Die Option „Vollständigkeit prüfen“ ist hier nur eine Anzeige-Funktion. Sie 
setzen sie nie manuell in der Dateien-Übersicht. Initial ist die Option immer 
deaktiviert. 

 Die Option wird automatisch gesetzt, wenn Sie eine neue Datei ins Sy-
stem laden oder wenn Sie zu einem existierenden Dokument eine neue 
Dateiversion hinzufügen. Es wird dann eine neue Aufgabe zur Prüfung 
der Vollständigkeit der neu hinzugefügten Dokumente erzeugt - aller-
dings nur für Dateien, die integraler Bestandteil eines Antrags sind 
(nicht für Anhänge an Nachrichten und Kommentare) oder Bescheide 
und abhängig vom Bearbeitungsstand des Antrags. 

 

Hier erscheinen alle zu einem Teilantrag verfassten internen Vermerke von EA 
und ZS, die über das System eingegeben wurden sowie die zu einer Fristände-
rung hinzugefügten Begründungen. 

→ Siehe „5.2.2 Kommentare von EA zu Teilanträgen erfassen“. 

→ Siehe „6.2.2 Kommentare von ZS zu Teilanträgen erfassen“. 

Die Historie gibt Ihnen einen Überblick über alle einzelnen Schritte in der ge-
samten Entwicklung bei der Bearbeitung eines Teilantrags durch den EA und 
die ZS. 

 

Kommentare 

Historie 
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5 Anträge von Einheitlichem Ansprechpartner 
(EA) abwickeln  

Mit dem inubit Fallmanagement bearbeitet der Einheitliche Ansprechpartner alle 
eingehenden Fälle vom Eingang der Anträge über die Weiterleitung an die Zu-
ständige Stelle bis zur Pflege der Fallhistorie in einer automatisierten Prozess-
routine. Dabei werden alle zu erledigenden Aufgaben durch einen definierten 
Workflow zur Abarbeitung bereitgestellt. 

Der EA wickelt mit dem inubit Fallmanagement folgende Aufgaben ab: 
 Anträge auf Zuständigkeit prüfen 

 Antrag ggf. ablehnen oder an anderen EA weiterleiten 
 Antrag ggf. annehmen 

 Anträge auf Vollständigkeit prüfen 
 Anträge ergänzen 
 Anträge zur Zuständigen Stelle weiterleiten 
 Empfangsbestätigungen und Bescheide versenden 
 Prozess-/Fristüberwachung 
 Kontakt-/Stammdatenverwaltung 
 Antragshistorie verwalten 

5.1 Fall durch EA prüfen 

Neu eingegangene Anträge werden automatisch nach dem Einloggen des Ein-
heitlichen Ansprechpartners gebündelt als Fall in der Antragsübersicht der Ar-
beitsplatz-Oberfläche dargestellt.  

 Neue Fälle werden über ein angebundenes Fremdsystem (Antragsassi-
stent) automatisch ins Fallmanagement-Portal übernommen und in der 
Antragsübersicht angezeigt. Alle zum Fall gehörenden Informationen 
werden auch übernommen und automatisch im Portal gespeichert. 

Pro neu eingegangenem Fall generiert das Fallmanagement-System automa-
tisch eine neue Aufgabe für die Rolle, mit der sich der jeweilige Bearbeiter an-
gemeldet hat, die zum Prüfen der Zuständigkeit auffordert. 

5.1.1 Zuständigkeit eines Falls durch EA prüfen  

Die Prüfung der Zuständigkeit durch den EA ist der erste Schritt im Ablauf eines 
Antragsverfahrens und wird auf Fallebene durchgeführt.  

Aufgaben des EA  
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Sie müssen jeden neu eingegangenen Fall komplett als solchen mit allen Teil-
anträgen auf seine Zuständigkeit hin prüfen, dann entscheiden, ob er in Ihre 
Zuständigkeit fällt, und annehmen, an einen anderen EA weiterleiten oder ab-
lehnen: 

 

Für jeden neu eingegangenen Fall wird in Ihrer Aufgabenübersicht eine Aufga-
be zur Zuständigkeitsprüfung generiert, mit deren Abwicklung Sie über die Zu-
ständigkeit des aktuellen Falls entscheiden müssen. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie das Register „Arbeitsplatz EA“. 
2. Klicken Sie in der Aufgabenübersicht auf den Namen oder die Beschrei-

bung der Aufgabe, für die Sie die Zuständigkeit prüfen wollen. 
Das  Bearbeitungsfenster öffnet sich und gibt Ihnen einen Überblick über 
die Falldaten, einschließlich der zum Fall gehörenden Teilanträge: 
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 Durch Klick auf den Button  öffnen Sie die Übersicht der Anhang-
Dokumente, die zu den einzelnen Teilanträgen des zu prüfenden Falls 
gehören und können diese einsehen. Die Entscheidung über die Zu-
ständigkeit können Sie somit auch auf die Einsicht in die Anhänge grün-
den. 

3. Wählen Sie rechts im Bereich „Zuständigkeit“ die zutreffende Option aus: 
 zuständig:  

a. Markieren Sie die Option „zuständig“. 
b. Klicken Sie auf „Weiter“. 

Das Bearbeitungsfenster schließt sich.  
In der Aufgabenübersicht werden automatisch entsprechend der Anzahl 
der Anhang-Dokumente für alle Teilanträge des Falls neue Aufgaben 
angezeigt. Sie werden pro Dokument aufgefordert, dessen Vollständig-
keit zu prüfen. 

c. Setzen die Sie Bearbeitung des Falls mit „5.1.2 Vollständigkeit durch 
EA prüfen“ fort. 

 anderer EA zuständig: 
a. Markieren Sie die Option „anderer EA zuständig“. 

Ein Kommentarfeld und ein Listenfeld mit einer Auswahl anderer EAs 
erscheinen. 
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 Ein Fall kann nur einmal an einen anderen EA weitergeleitet werden. 
Der EA, welcher den Fall in Weiterleitung erhält, kann nur die Option 
„zuständig“ auswählen und muss den Fall dann bearbeiten. 

b. Geben Sie einen Kommentar ein. 
c. Wählen Sie aus dem Listenfeld einen zuständigen EA aus. 
d. Klicken Sie auf „Weiter“. 

Der Fall wird an den gewählten anderen EA weitergeleitet. 

 Der Button „Weiter“ ist erst dann anklickbar, wenn ein anderer EA aus-
gewählt und ein Kommentar eingegeben wurde. 

 nicht EA relevant: 
a. Markieren Sie die Option „nicht EA relevant“. 

Ein Kommentarfeld öffnet sich. 
b. Geben Sie einen Kommentar ein. 
c. Klicken Sie auf „Weiter“. 
d. Das Bearbeitungsfenster schließt sich.  

Der Fall wird ins Archiv verschoben und mit dem Bearbeitungsstatus 
„nicht EA relevant“ gekennzeichnet. Der Antragsteller erhält automa-
tisch eine Benachrichtigung darüber. 

4. Verfahren Sie genauso mit allen anderen neu eingegangenen Fällen, die 
zur Zuständigkeitsprüfung anstehen und beginnen Sie jeweils wieder bei 
Punkt 2. 

5.1.2 Vollständigkeit durch EA prüfen  

Sobald Sie den eingegangenen Fall mit der positiven Prüfung der Zuständigkeit 
angenommen haben, setzen Sie dessen Bearbeitung mit der kursorischen Prü-
fung der Vollständigkeit aller mit den Anträgen eingereichten Dokumente fort. 
Sie verlassen damit die Ebene des Falls und arbeiten jetzt auf Ebene der ein-
zelnen Teilanträge, die zum Gesamtfall gehören, weiter. 

Falls Sie nachträglich neue Dokumente oder neue Dokumentversionen zu ei-
nem Antrag hinzugefügt haben, werden auch automatisch nochmals Aufgaben 
zur Prüfung der Vollständigkeit generiert, siehe „15.2.4 Neue Datei von EA zu 
Teilantrag hinzufügen“ und „5.2.5 Neue Dateiversion von EA zu Antrag hinzufü-
gen“. 

Alle anstehenden Aufgaben, die eine Vollständigkeitsprüfung erfordern, liegen 
in Ihrer Aufgabenübersicht vor.  
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So gehen Sie vor 

1. Öffnen Sie durch Klick auf Namen oder Beschreibung der Aufgabe die erste 
Aufgabe, die Sie zur Prüfung der Vollständigkeit eines Dokuments auffor-
dert. 
Das  Bearbeitungsfenster öffnet sich und bietet Ihnen rechts im Dokumen-
ten-Viewer eine Miniatur-Ansicht des relevanten Dokuments. 

 Da die Bearbeitung eines Falles immer an einen festgelegten Ablauf 
geknüpft ist, liegen immer nur Aufgaben zur Prüfung der Vollständigkeit 
vor, die aktuell zu bearbeiten sind. Sie brauchen also nicht zu entschei-
den, ob sich die vorliegenden Aufgaben zur Prüfung der Vollständigkeit 
auf den relevanten Fall beziehen, sondern arbeiten alle Aufgaben bzw. 
Prozessschritte wie Sie angezeigt werden ab. 

2. Prüfen Sie das geöffnete Dokument. 
3. Wählen Sie links im Bereich „Vollständigkeit“ eine der folgenden Optionen 

aus: 
 Dokument ist kursorisch vollständig und korrekt:  

a. Markieren Sie die zutreffende Option. 
b. Klicken Sie auf „Weiter“. 

Das Bearbeitungsfenster schließt sich.  
Sobald alle zu einem Antrag gehörenden Dokumente geprüft sind, wird 
in der Aufgabenübersicht automatisch eine neue Aufgabe generiert, die 
Sie auffordert, den Teilantrag an die Zuständige Stelle weiterzuleiten. 

→ Fahren Sie fort mit „5.3 Antrag an ZS weiterleiten“. 
 Dokument ist kursorisch unvollständig / fehlerhaft: 

a. Markieren Sie die zutreffende Option. 
Ein Eingabefeld öffnet sich und fordert Sie zur Beschreibung des vorlie-
genden Fehlers auf. 

b. Beschreiben Sie den aufgetretenen Fehler im Dokument, das zur Prü-
fung angezeigt wird. 

c. Klicken Sie auf „Weiter“. 
Das Bearbeitungsfenster schließt sich.  
Sobald alle zu einem Antrag gehörenden Dokumente geprüft sind, wird 
in der Aufgabenübersicht automatisch eine neue Aufgabe generiert, die 
Sie auffordert, den Teilantrag an die Zuständige Stelle weiterzuleiten. 

 Die kursorische Prüfung durch den EA ist nicht rechtsverbindlich und 
gibt nur einen Zwischenstand wieder. Auch bei unvollständigen Unterla-
gen läuft deshalb das Verfahren ohne eine Benachrichtigung des An-
tragstellers weiter und erst die ZS stellt formal verbindlich die Vollstän-
digkeit fest, siehe „6.1.3 Vollständigkeit eines Antrags durch ZS prüfen“.  
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→ Fahren Sie fort mit  „5.3 Antrag an ZS weiterleiten“. 
4. Verfahren Sie genauso mit den weiteren Aufgaben zur Prüfung der Voll-

ständigkeit bis alle Aufgaben zur Prüfung der Dokumente auf Vollständig-
keit abgearbeitet und aus der Aufgabenübersicht verschwunden sind. 

5.2 Antragsdetails durch EA bearbeiten 

Sie können während der Bearbeitung eines Falles jederzeit die Teilanträge 
bearbeiten, indem Sie z. B. eine Nachricht versenden, einen internen Vermerk 
zu einem Antrag hinzufügen oder eine neue Version eines Antrags-Dokuments 
hinzufügen. 

5.2.1 Nachricht von EA an Prozessbeteiligte senden 

Sie können jederzeit an alle Prozessbeteiligten eine Nachricht senden und die-
ser zusätzlich eine Datei hinzufügen. 

 An den Antragsteller können Sie nur eine Nachricht per E-Mail senden, 
wenn dieser den Kommunikationskanal „E-Mail“ gewählt hat, siehe „4.5 
Kommunikation zwischen Prozessbeteiligten“. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den gewünschten Teilantrag aus, für 
den Sie eine Nachricht versenden wollen und öffnen Sie ihn durch Doppel-
klick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Nachricht senden“. 
Ein Nachrichtenfenster öffnet sich. 

3. Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Prozessbeteiligten. 
Sie können Adressaten aus der Liste auch manuell eingeben, jedoch keine 
neuen Adressaten hinzufügen. 

4. Erfassen Sie einen Betreff und die Nachricht. 
Beides sind Pflichtfelder. 

5. Fügen Sie ggf. eine Datei als Nachrichten-Attachment hinzu: 

 Beachten Sie, dass hinzugefügte Dateien nicht mehr gelöscht werden 
können. 

a. Klicken Sie auf „Neue Datei hinzufügen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 

Attachment hinzufügen 
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b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 
Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht. 

c. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Senden“. 
Sobald die Nachricht erfolgreich versendet wurde, wird eine Erfolgs-
meldung angezeigt und das Nachrichtenfenster schließt sich. 

6. Zum Schließen des Fensters „Antragsdetails“ klicken Sie auf „Abbrechen“ 

oder auf das Schließen-Kreuz . 

 Die mit der Nachricht versendete Datei wird im Fenster „Antragsdetails“ 
im Register „Dateien“ zusammen mit allen Antrags-Anhängen ange-
zeigt. Für hinzugefügte Attachments werden im Gegensatz zu hinzuge-
fügten Antragsdokumenten keine Aufgaben zur Prüfung der Vollstän-
digkeit erzeugt. 

5.2.2 Gebührenbescheid von EA an Antragsteller senden 

Sie können dem Antragsteller einen Gebührenbescheid zukommen lassen, 
indem Sie eine E-Mail  mit einem angehängten Dokument als Gebührenbe-
scheid senden.  

 Diese Option besteht nur, wenn der Antragsteller den Kommunikations-
kanal „E-Mail“ gewählt hat, siehe „4.5 Kommunikation zwischen Pro-
zessbeteiligten“. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den gewünschten Teilantrag aus, für 
den Sie einen Gebührenbescheid versenden wollen und öffnen Sie ihn 
durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Gebührenbescheid 
senden“. 
Ein Nachrichtenfenster öffnet sich. 

3. Wählen Sie den gewünschten Adressaten aus. 
4. Erfassen Sie einen Betreff und eine Nachricht. 

Beides sind Pflichtfelder. 
5. Fügen Sie einen Gebührenbescheid als Datei hinzu: 

 Das Hinzufügen eines Dokuments, welches den Gebührenbescheid 
beinhaltet, ist hier verpflichtend. Erst wenn eine Datei hinzugefügt ist, 
wird der „Senden“-Button aktiviert. 
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a. Klicken Sie auf „Neue Datei hinzufügen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 

b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 
Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht. 

c. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Senden“. 
Sobald der Gebührenbescheid erfolgreich versendet wurde, wird eine 
Erfolgsmeldung angezeigt und das Nachrichtenfenster schließt sich. 
Die hinzugefügte Datei wird in der Dateien-Übersicht im Dialogfenster 
„Antragsdetails“ angezeigt. 

6. Zum Schließen des Fensters „Antragsdetails“ klicken Sie auf „Abbrechen“ 

oder auf das Schließen-Kreuz . 

5.2.3 Kommentare von EA zu Teilanträgen erfassen 

Sie können jederzeit zu einem Teilantrag einen internen Vermerk erfassen und 
diesem zusätzlich eine Datei hinzufügen. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den gewünschten Teilantrag aus, für 
den Sie einen Kommentar erfassen wollen und öffnen Sie ihn durch Dop-
pelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Kommentar erfas-
sen“. 
Ein Fenster zum Eingeben eines Kommentars öffnet sich.  

3. Erfassen Sie einen Kommentar. 
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. 

4. Fügen Sie ggf. eine Datei hinzu: 

 Beachten Sie, dass hinzugefügte Dateien nicht mehr gelöscht werden 
können. 

a. Klicken Sie auf „Neue Datei hinzufügen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 

b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 
Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht unten im Fenster 

c. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Hinzufügen“. 
Sobald der Kommentar mit der hinzugefügten Datei erfolgreich gespei-
chert wurde, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt und das Kommentar-
fenster schließt sich. 

Datei zu Kommentar 
hinzufügen 
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 Die mit dem Kommentar gespeicherte Datei wird im Fenster „Antragsde-
tails“ im Register „Dateien“ zusammen mit allen Antrags-Anhängen an-
gezeigt. Für Kommentar-Anhänge werden im Gegensatz zu hinzugefüg-
ten Antragsdokumenten keine Aufgaben zur Prüfung der Vollständigkeit 
erzeugt.  

5. Zum Schließen des Fensters „Antragsdetails“ klicken Sie auf „Abbrechen“ 

oder auf das Schließen-Kreuz . 

5.2.4 Neue Datei von EA zu Teilantrag hinzufügen  

Sie können jederzeit in der Dateien-Übersicht im Register „Dateien“ des Fen-
sters „Antragsdetails“ ein neues Dokument bzw. eine Datei hinzufügen. Dies ist 
z. B. dann nötig, wenn der Antragsteller fehlende oder fehlerhafte Dokumente 
nachgereicht hat.  

 Beachten Sie, dass hinzugefügte Dateien nicht mehr gelöscht werden 
können.  

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den Teilantrag aus, zu dem Sie eine 
neue Datei hinzufügen wollen und öffnen Sie ihn durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie im unteren Fensterbereich das Register „Dateien“. 
3. Klicken Sie auf den Button „Neue Datei hinzufügen“. 

Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 
4. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 

Die Datei wird zur Übersicht hinzugefügt. 
Das Dialogfenster schließt sich. Die Option „Vollständigkeit prüfen“ ist akti-
viert. 
Wenn die Option aktiviert ist, wird für dieses neue Dokument eine neue 
Aufgabe zur Prüfung der Vollständigkeit generiert, abhängig davon, in wel-
chem Bearbeitungsstand sich der Antrag gerade befindet. 

 Die Erstellung einer Aufgabe zur Vollständigkeitsprüfung ist abhängig 
vom Bearbeitungsstand des Antrags und wird nur generiert, wenn der 
Antrag bereits den Stand „in Bearbeitung durch EA“ oder „EA Vollstän-
digkeitsprüfung“ aufweist. Wenn z. B. für den Antrag bereits eine Aufga-
be zur Weiterleitung an die ZS existiert, dann ein neues Dokument mit 
der aktivierter Option zur Vollständigkeitsprüfung hinzugefügt wird, wird 
die Aufgabe zur Weiterleitung gelöscht und eine neue Aufgabe zur Voll-
ständigkeitsprüfung erstellt. Bei allen anderen Bearbeitungsständen 
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bleibt die aktivierte Option „Vollständigkeit prüfen“ nach dem Hinzufügen 
einer neuen Datei zum Antrag wirkungslos. 

5. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Speichern“. 
Sobald die neue Datei erfolgreich gespeichert wurde, wird eine Erfolgsmel-
dung angezeigt und das Fenster „Antragsdetails“ schließt sich. 

→ Siehe „5.1.2 Vollständigkeit durch EA prüfen“. 

5.2.5 Neue Dateiversion von EA zu Antrag hinzufügen 

Sie können zu allen existierenden Dokumenten, die zu einem Antrag gehören  
und in der Dateien-Übersicht im Register „Dateien“ des Fensters „Antragsde-
tails“ angezeigt werden, eine neue Version ins System laden, z. B. um vom 
Antragsteller auf Anforderung nachgereichte und ergänzte Dokumente hinzuzu-
fügen. 

 Beachten Sie, dass Sie neue Dateiversionen, die den gleichen Datei-
namen wie bereits geladene Dateien haben, nicht mit dem Button „Neue 
Datei hinzufügen“ hochladen können. Das System bewertet dieses Ver-
halten als Fehler, um zu vermeiden, dass Dateien überschrieben wer-
den. Gehen Sie immer den unten beschriebenen Weg. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den Antrag aus, zu dem Sie eine neue 
Dateiversion hinzufügen wollen und öffnen Sie ihn durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie im unteren Fensterbereich das Register „Dateien“. 

3. Klicken Sie auf den Button . 
Ein Dialog zum Hochladen einer neuen Datei-Version öffnet sich und zeigt 
den Namen der aktuellen Datei an. 

4. Klicken Sie auf „Durchsuchen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich 

5. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 
Die Datei wird ins System geladen. 

6. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um die Änderung zu übernehmen. 
Das Dialogfenster schließt sich. Die Option „Vollständigkeit prüfen“ ist akti-
viert. 
Wenn die Option aktiviert ist, wird für dieses Dokument eine neue Aufgabe 
zur Prüfung der Vollständigkeit generiert. 

 Die Erstellung einer Aufgabe zur Vollständigkeitsprüfung ist abhängig 
vom Bearbeitungsstand des Antrags, wenn z. B. für den Antrag bereits 
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eine Aufgabe zur Weiterleitung an die ZS existiert, wird diese gelöscht 
und eine neue Aufgabe zur Vollständigkeitsprüfung erstellt, siehe Hin-
weis unter „5.2.4 Neue Datei von EA zu Teilantrag hinzufügen“. 

7. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Speichern“. 
Sobald die neue Datei-Version erfolgreich gespeichert wurde, wird eine Er-
folgsmeldung angezeigt und das Fenster „Antragsdetails“ schließt sich. 

 Falls Sie eine neue Version einer Datei hochladen wollen, die nicht in-
tegraler Bestandteil eines Antrags ist, sondern als Attachment für einen 
Kommentar oder eine Nachricht gespeichert wurde, generiert die akti-
vierte Option „Vollständigkeit prüfen“ keine Aufgabe zur Vollständig-
keitsprüfung. Sie können deshalb für diese Dateien auch manuell die 
Option entfernen. 

→ Um die neue generierte Aufgabe zur Vollständigkeitsprüfung zu bearbeiten, 
siehe „5.1.2 Vollständigkeit durch EA prüfen“. 

5.2.6 Antrag von EA abbrechen 

Sie können einen Antrag jederzeit abbrechen. Das Abbrechen eines Antrags 
kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ein abgebrochener Antrag ver-
bleibt in der Antragsübersicht mit dem Bearbeitungsstand „Abbruch“ und alle 
mit dem Antrag verbundenen Aufgaben, die noch in der Aufgabenübersicht 
existierten, werden aus der Aufgabenübersicht entfernt. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den Antrag aus, den Sie abbrechen 
möchten und öffnen Sie ihn durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Antrag abbrechen“. 
Ein Bestätigungsdialog öffnet sich und fordert Sie auf, die Abbruch-Aktion 
zu bestätigen. 

3. Wählen Sie „Ja“ zum Abbrechen oder „Nein“, um den Antrag nicht abzubre-
chen: 

 „Antrag abbrechen“ bestätigen: 
 Klicken Sie „Ja“ im Dialogfenster. 

Das Dialogfenster und das Fenster mit den Antragsdetails schließen 
sich. In der Antragsübersicht wird dem abgebrochenen Antrag der Sta-
tus „Abbruch“ zugewiesen und damit verbundene und noch anstehende 
Aufgaben werden gelöscht. 

 „Antrag abbrechen“ nicht bestätigen: 
 Klicken Sie „Nein“ im Dialogfenster. 

Das Dialogfenster schließt sich. 



Anträge von Einheitlichem Ansprechpartner (EA) abwickeln Seite | 32 
  

 

inubit AG: inubit Fallmanagement 09.03.2010 
                                                                                                                            

4. Schließen Sie das Fenster mit den Antragsdetails mit dem „Abbrechen“-
Button, um zur Antrags- und Aufgabenübersicht zurückzukehren. 

5.3 Antrag an ZS weiterleiten 

Alle Anträge, für die Sie sich zuständig erklärt und die Sie als vollständig oder 
unvollständig gekennzeichnet haben, liegen in der Aufgabenübersicht zur Wei-
terleitung an die ZS bereit. Sie setzen jetzt den Workflow zur Antragsgenehmi-
gung mit der Weiterleitung der Anträge an die fachlich zuständige Stelle fort. 

Alle anstehenden Anträge, die eine Weiterleitung erfordern, liegen in Ihrer Auf-
gabenübersicht vor. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Aufgabenübersicht die Aufgabe, die Sie zur Weiterleitung 
eines Antrags auffordert und öffnen Sie diese durch Klick. 
Das  Bearbeitungsfenster öffnet sich und bietet Ihnen einen Überblick über 
die Eckdaten und den aktuellen Bearbeitungsstand des Antrags.  
Sie können darüber hinaus die zum Antrag gehörenden Dokumente, die im 
Feld „Dateien“ aufgelistet werden, im Dokumenten-Viewer oder einem ei-
genen Fenster anzeigen lassen: 
 Doppelklicken Sie die gewünschte Datei in der Dateien-Übersicht. 

Im Bereich „Dokumenten-Viewer“ wird das gewählte Dokument ange-
zeigt und Sie können durch das Dokument scrollen. 
Durch Klick auf „In Betrachter öffnen“ können Sie sich das Dokument in 
einem eigenen Fenster anzeigen lassen. 

 Beachten Sie, dass sich abhängig von den Einstellungen Ihres Brow-
sers bzw. Ihres Browser-Plugins oder des Dateityps (pdf, jpg, etc.) ent-
weder ein neues Fenster, ein Speichern-Dialog oder die mit dem Datei-
typ verknüpfte Anwendung öffnet. 

2. Wählen Sie unter „Zuständige Stellen“ die fachlich verantwortliche Behörde 
aus. 
Vorausgewählt ist die vom angebundenen Antragsassistenten vorgegebene 
fachliche ZS. Diese kann hier geändert und neu aus der Liste ausgewählt 
werden. 

3. Klicken Sie auf „Weiterleiten“. 
Der Antrag wird zur ausgewählten Behörde weitergeleitet und aus der Auf-
gabenübersicht entfernt. 
In der Antragsübersicht ändert sich der Bearbeitungsstand des Antrags auf 
„Weiterleitung an ZS“. 

4. Verfahren Sie genauso mit den weiteren Anträgen, die zur Weiterleitung 
anstehen. 

Dokumente anzeigen 
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→ Siehe auch „6.1 Antrag durch ZS prüfen“. 

5.4 Empfangsbestätigung der ZS an Antragsteller ver-
senden 

Sobald die ZS den an sie weitergeleiteten Antrag positiv auf Zuständigkeit ge-
prüft hat, erteilt sie eine Befristung in Form einer Empfangsbestätigung. Diese 
wird an den EA geschickt, der sie wiederum dem Antragsteller zukommen lässt. 

Der EA erhält mit positiver Zuständigkeitsprüfung durch die ZS automatisch 
eine Aufgabe mit der Beschreibung „Der Empfang des Antrags wurde durch 
eine ZS bestätigt“ zugewiesen. Mit der Bearbeitung dieser Aufgabe sendet der 
EA an den Antragsteller die Information, dass der eingegangene Antrag durch 
die ZS bestätigt wurde. 

Sie versenden hier die von der ZS ausgelöste Empfangsbestätigung für den 
eingegangenen Antrag an den Antragsteller. 

So gehen Sie vor 

1. Klicken Sie in der Aufgabenübersicht auf den Namen oder die Beschrei-
bung der Aufgabe zur Versendung der Empfangsbestätigung („Empfangs-
bestätigung durch ZS“). 
Das Bearbeitungsfenster „Empfangsbestätigung durch ZS“ öffnet sich. 

 Die einzelnen Felder des Dialogs können vom EA nicht bearbeitet wer-
den. 

2. Klicken Sie auf den „Versenden“-Button. 
Die Bestätigung über den Empfang des Antrags bei der ZS wird an den An-
tragsteller versendet. 

5.5 Bescheid der ZS an Antragsteller versenden 

Sobald die ZS einen Antrag positiv oder negativ beschieden hat, wird automa-
tisch beim EA eine Aufgabe generiert, die zum Versenden des eingegangenen 
Bescheids auffordert. 

Sie versenden in diesem Schritt den von der ZS erstellen Bescheid an den An-
tragsteller. 

So gehen Sie vor 

1. Klicken Sie in der Aufgabenübersicht auf den Namen oder die Beschrei-
bung der Aufgabe zur Versendung des Bescheids („Bescheid versenden“). 
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Das Bearbeitungsfenster „Bescheid versenden“ öffnet sich und gibt einen 
Überblick über die Eckdaten des Antrags und das von der ZS hinzugefüg-
ten Bescheid-Dokument. 

2. Ergänzen Sie ggf. die Liste der Bescheid-Dokumente, indem Sie ggf. Ihren 
Gebührenbescheid hinzufügen: 
a. Klicken Sie auf den Button „Neuen Bescheid hinzufügen“. 

Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 
b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 

Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht. 

 Sollte zum Zeitpunkt der Versendung des Bescheids noch kein Gebüh-
renbescheid erstellt sein, können Sie diesen über den Button „Gebüh-
renbescheid senden“ in den Antragsdetails separat versenden, siehe 
„5.2.2 Gebührenbescheid von EA an Antragsteller senden“.  

3. Fügen Sie ggf. Anmerkungen hinzu. 
4. Versenden Sie den Bescheid bzw. die Bescheide, indem Sie auf den Button 

„Bescheid(e) versenden“ klicken. 
Das Dialogfenster schließt sich und der Antrag wird in der Antragsübersicht 
mit dem Bearbeitungsstand „Versendung Bescheid“ gekennzeichnet. 

Gebührenbescheid 
hinzufügen 
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6 Anträge von Zuständiger Stelle (ZS) abwik-
keln 

Mit dem inubit Fallmanagement bearbeitet die Zuständige Stelle die an sie 
weitergeleiteten Anträge von der Prüfung bis zur Bescheid-Erteilung. Nach dem 
Anmelden am Portal stehen der ZS im Register „Arbeitsplatz ZS“ sowohl die 
Antragsübersicht über alle laufenden Anträge als auch die individuelle Aufga-
benübersicht zur Verfügung. Darin werden alle zu erledigenden Aufgaben durch 
einen definierten Workflow zur Abarbeitung bereitgestellt. 

Sobald Anträge, die zu einem Fall gehören, vom Einheitlichen Ansprechpartner 
an die zuständige Behörde weitergeleitet wurden, stehen Sie der ZS zur Bear-
beitung zur Verfügung. 

Der EA wickelt mit dem inubit Fallmanagement folgende Aufgaben ab: 
 Antrag auf Zuständigkeit prüfen 

 Antrag ggf. ablehnen 
 Antrag ggf. annehmen 

 Befristung und Empfangsbestätigung erstellen 
 Antrag auf Vollständigkeit prüfen 
 Bescheid(e) erteilen 

 Falls der Antragsteller seinen Antrag direkt an die ZS geleitet hat und 
die Antragsabwicklung damit ohne EA erfolgt, prüft die ZS Anträge, die 
ihr nicht vom EA weitergeleitet wurden, sondern direkt vom Antragsteller 
kommen. 

6.1 Antrag durch ZS prüfen 

Alle vom EA weitergeleiteten Anträge gehen bei der ZS ein und werden im ers-
ten Schritt von der ZS auf Zuständigkeit geprüft. 

Pro neu eingegangenem Antrag generiert das inubit Fallmanagement automa-
tisch eine neue Aufgabe in der Aufgabenübersicht  der ZS, die diese als erstes 
zur Prüfung der Zuständigkeit auffordert. 

6.1.1 Zuständigkeit eines Antrags durch ZS prüfen 

Als ZS prüfen Sie zuerst, ob Sie für den an Sie weitergeleiteten Antrag zustän-
dig sind. Falls Aufgaben zur Zuständigkeitsprüfung für Sie anstehen, erschei-
nen diese in Ihrer Aufgabenübersicht: 

Aufgaben der ZS 
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Bearbeiten Sie die in Ihrer Aufgabenübersicht anstehenden Aufgaben zur Zu-
ständigkeitsprüfung. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie das Register „Arbeitsplatz ZS“. 
2. Klicken Sie in der Aufgabenübersicht auf den Namen oder die Beschrei-

bung der Aufgabe, für die Sie die Zuständigkeit prüfen wollen. 
Das  Bearbeitungsfenster öffnet sich und gibt Ihnen einen Überblick über 
die Eckdaten des Antrags. 
Sie können darüber hinaus die zum Antrag gehörenden Dokumente, die im 
Feld „Dateien“ aufgelistet werden, im Dokumenten-Viewer oder einem ei-
genen Fenster anzeigen lassen: 
 Doppelklicken Sie die gewünschte Datei in der Dateien-Übersicht. 

Im Bereich „Dokumenten-Viewer“ wird das gewählte Dokument ange-
zeigt und Sie können durch das Dokument scrollen. 
Durch Klick auf „In Betrachter öffnen“ können Sie sich das Dokument in 
einem eigenen Fenster anzeigen lassen. 

3. Wählen Sie unten im Bereich „Zuständigkeit“ die zutreffende Option aus: 
 zuständig:  

a. Markieren Sie die Option „zuständig“. 
b. Klicken Sie auf „Weiter“. 

Das Bearbeitungsfenster schließt sich.  
In der Aufgabenübersicht wird automatisch eine neue Aufgabe ange-
zeigt. Sie werden aufgefordert, für den Antrag eine Empfangsbestäti-
gung zu erstellen und ihn zu befristen.  

Dokumente anzeigen 
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→ Fahren Sie fort mit „6.1.2 Empfangsbestätigung erstellen und Befristung 
erteilen“. 

 nicht zuständig: 
a. Markieren Sie die Option „nicht zuständig“. 

Eine Information über den Einheitlichen Ansprechpartner und ein 
Kommentarfeld erscheinen. 

 Falls die Antragsabwicklung direkt über die ZS ohne EA erfolgt, er-
scheint eine Auswahlliste mit anderen ZS, aus der Sie eine ZS auswäh-
len, an die der Antrag weiterleitet wird. 

b. Geben Sie einen Kommentar ein. 
c. Klicken Sie auf „Weiter“. 

Der Antrag wird an den vorausgewählten EA zurückgeleitet und bei ihm 
wird automatisch wieder eine Aufgabe erzeugt, die den EA zur Weiter-
leitung des Antrags an eine andere ZS auffordert, siehe „5.3 Antrag an 
ZS weiterleiten“. 

4. Verfahren Sie genauso mit allen anderen neu eingegangenen Anträgen, die 
zur Zuständigkeitsprüfung anstehen und beginnen Sie jeweils wieder bei 
Punkt 2. 

6.1.2 Empfangsbestätigung erstellen und Befristung erteilen 

Nachdem Sie sich für den Antrag als zuständig erklärt haben, hat das System 
automatisch eine Aufgabe generiert, die Sie  zur Erstellung einer Empfangsbe-
stätigung und einer Befristung auffordert.  

Sie erstellen als nächstes eine Empfangsbestätigung und legen darin eine Be-
fristung fest. 

So gehen Sie vor 

1. Klicken Sie in der Aufgabenübersicht auf den Namen oder die Beschrei-
bung der Aufgabe, für die Sie Empfangsbestätigung und Befristung erstel-
len wollen. 
Das Bearbeitungsfenster „Empfangsbestätigung“ öffnet sich und gibt einen 
Überblick über die Eckdaten des Antrags. 

2. Bestätigen Sie im Bereich „Bearbeitungsfrist“ die gesetzte Frist oder setzen 
Sie eine neue Frist (in Tagen). Die ermittelte Bearbeitungsfrist gilt im Falle 
der Vollständigkeit der eingereichten Antragsdokumente, siehe „6.1.3 
Vollständigkeit eines Antrags durch ZS prüfen“. 

 Wenn die neue Frist länger als die angegebene Frist ist, müssen Sie 
eine Begründung für diese Fristverlängerung angeben.  

3. Geben Sie die verfügbaren Rechtsbehelfe zur Befristung des Antrags an. 
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Diese erscheinen in der Kommentarübersicht in den Antragsdetails und 
werden automatisch in die Aufgabe zur Versendung der Empfangsbestäti-
gung übernommen. 

4. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Empfangsbestätigung mit der Befristung an 
den zuständigen EA zu senden. 
In der Aufgabenübersicht des EA wird automatisch eine neue Aufgabe an-
gezeigt, damit der Antragsteller eine Empfangsbestätigung erhält.  

 Falls die Antragsabwicklung direkt über die ZS ohne EA erfolgt, wird die 
Empfangsbestätigung nicht vom EA, sondern von der ZS verschickt. In 
diesem Fall wird für die ZS eine Aufgabe zur Versendung einer Emp-
fangsbestätigung generiert, siehe auch „5.4 Empfangsbestätigung der 
ZS an Antragsteller versenden“. 

 

→ Fahren Sie fort mit „6.1.3 Vollständigkeit eines Antrags durch ZS prüfen“. 

6.1.3 Vollständigkeit eines Antrags durch ZS prüfen  

Sobald Sie den eingegangenen Antrag mit der positiven Prüfung der Zuständig-
keit angenommen und die Empfangsbestätigung an den EA versendet haben, 
setzen Sie die Bearbeitung mit der Prüfung der Vollständigkeit der mit dem 
Antrag verbundenen Dokumente fort. Die eigentliche Bearbeitung des Antrags 
beginnt mit der Prüfung der Vollständigkeit und Korrektheit des Antrags und der 
dazugehörigen Dokumente. 

 Falls Sie nachträglich neue Dokumente oder neue Dokumentversionen 
zu einem Antrag hinzugefügt haben, werden auch automatisch noch-
mals Aufgaben zur Prüfung der Vollständigkeit generiert. 

Alle anstehenden Aufgaben, die eine Vollständigkeitsprüfung erfordern, liegen 
in Ihrer Aufgabenübersicht zur Bearbeitung vor. 

Prüfen Sie, ob die mit dem Antrag verbundenen Dokumente vollständig und 
korrekt sind. 

So gehen Sie vor 

1. Öffnen Sie durch Klick auf Namen oder Beschreibung der Aufgabe, die Sie 
zur Prüfung der Vollständigkeit eines Dokuments auffordert. 
Das  Bearbeitungsfenster „Vollständigkeits- und Korrektheitsprüfung - Do-
kument“ öffnet sich und bietet Ihnen rechts im Dokumenten-Viewer eine 
Miniatur-Ansicht des relevanten Dokuments. 

2. Prüfen Sie das geöffnete Dokument. 
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3. Wählen Sie links unten im Bereich „Vollständigkeit“ eine der folgenden Op-
tionen aus: 

 Dokument ist vollständig und korrekt:  
a. Markieren Sie die zutreffende Option. 
b. Klicken Sie auf „Weiter“. 

Das Bearbeitungsfenster schließt sich.  
Sobald alle Dokumente positiv geprüft wurden, wird in der Aufgaben-
übersicht automatisch eine neue Aufgabe generiert und angezeigt, die 
Sie auffordert, einen Bescheid hochzuladen und zu versenden. 

 Falls vorher für ein unvollständiges Dokument der Fristlauf ausgesetzt 
wurde, wird jetzt für das nachgereichte und vollständige Dokument der 
Fristlauf wieder aktiviert und das Fristende abhängig vom Fristlauf und 
dem Fristbeginn automatisch neu gesetzt. 

→ Fahren Sie fort mit „6.3 Bescheid durch ZS erstellen und an EA sen-
den“. 

 Dokument ist unvollständig / fehlerhaft: 
a. Markieren Sie die zutreffende Option. 

Ein Eingabefeld öffnet sich und fordert Sie zur Beschreibung des aufge-
tretenen Fehlers auf. 

b. Beschreiben Sie den aufgetretenen Fehler im Dokument, das zur Prü-
fung angezeigt wird. 

c. Klicken Sie auf „Weiter“. 
Das Bearbeitungsfenster schließt sich.  
Das Fristende wird gelöscht und der Fristlauf wird ausgesetzt. In der 
Antragsübersicht wird die ausgesetzte Frist mit einer grauen Status-
kennung angezeigt und die Kategorie „Tage bis Fiktion“ zeigt „Fristlauf 
ausgesetzt“ an. Ausgelöst von der Option „unvollständig“ durch die ZS 
generiert das System automatisch eine Benachrichtigung, die per Email 
vom EA an den Antragsteller versendet wird. In dieser Benachrichti-
gung informiert ihn der EA, dass Unterlagen zu korrigieren oder zu er-
gänzen sind.  

 Es ist unerheblich, ob die nachgereichten Unterlagen beim EA oder der 
ZS eingehen; auch wenn der EA die nachgereichten Dokumente ins Sy-
stem lädt wird automatisch eine Aufgabe zur Prüfung der Vollständigkeit 
bei der ZS erzeugt, da der Fall in seiner Bearbeitung bereits bei der ZS 
liegt. 

→ Setzen Sie die Bearbeitung des Antrags entweder mit „6.2.5 Neue Da-
teiversion von ZS zu Antrag hinzufügen“ oder erneut mit „6.1.3 
Vollständigkeit eines Antrags durch ZS prüfen“ fort.  
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4. Verfahren Sie genauso mit den weiteren Aufgaben zur Prüfung, bis alle 
Aufgaben zur Prüfung der Dokumente auf Vollständigkeit abgearbeitet und 
aus der Aufgabenübersicht verschwunden sind. 

6.2 Antragsdetails durch ZS bearbeiten 

Sie können jederzeit Anträge bearbeiten, indem Sie z. B. eine Nachricht zu 
einem Antrag versenden, einen internen Vermerk zu einem Antrag hinzufügen 
oder eine neue Version eines Antrags-Dokuments hinzufügen. 

6.2.1 Nachricht von ZS an Prozessbeteiligte senden 

Sie können jederzeit an alle Prozessbeteiligten eine Nachricht senden und die-
ser zusätzlich eine Datei hinzufügen. 

 An den Antragsteller können Sie nur eine Nachricht per E-Mail senden, 
wenn dieser den Kommunikationskanal „E-Mail“ gewählt hat, siehe „4.5 
Kommunikation zwischen Prozessbeteiligten“. 

 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den gewünschten Teilantrag aus, für 
den Sie eine Nachricht versenden wollen und öffnen Sie ihn durch Doppel-
klick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Nachricht senden“. 
Ein Nachrichtenfenster öffnet sich. 

3. Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Adressaten. 
Sie können Adressaten nicht manuell eingeben, sondern nur aus den ver-
fügbaren Adressaten auswählen. 

4. Erfassen Sie einen Betreff und die Nachricht. 
Beides sind Pflichtfelder. 

5. Fügen Sie ggf. eine Datei hinzu: 

 Beachten Sie, dass hinzugefügte Dateien nicht mehr gelöscht werden 
können. 

a. Klicken Sie auf „Neue Datei hinzufügen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 

b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 

Attachment hinzufü-
gen 
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Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht. 

c. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Senden“. 
Sobald die Nachricht erfolgreich versendet wurde, wird eine Erfolgs-
meldung angezeigt und das Nachrichtenfenster schließt sich. 

6. Zum Schließen des Fensters „Antragsdetails“ klicken Sie auf „Abbrechen“ 

oder auf das Schließen-Kreuz . 

 Die mit der Nachricht versendete Datei wird im Fenster „Antragsdetails“ 
im Register „Dateien“ zusammen mit allen Antrags-Anhängen ange-
zeigt. 

6.2.2 Gebührenbescheid von ZS an Antragsteller senden 

Sie können dem Antragsteller einen Gebührenbescheid zukommen lassen, 
indem Sie eine E-Mail  mit einem angehängten Dokument als Gebührenbe-
scheid senden. 

 Diese Option besteht nur, wenn der Antragsteller den Kommunikations-
kanal „E-Mail“ gewählt hat, siehe „4.5 Kommunikation zwischen Pro-
zessbeteiligten“. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den gewünschten Teilantrag aus, für 
den Sie einen Gebührenbescheid versenden wollen und öffnen Sie ihn 
durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Gebührenbescheid 
senden“. 
Ein Nachrichtenfenster öffnet sich. 

3. Wählen Sie den gewünschten Adressaten aus. 
4. Erfassen Sie einen Betreff und eine Nachricht. 

Beides sind Pflichtfelder. 
5. Fügen Sie einen Gebührenbescheid als Datei hinzu: 

 Das Hinzufügen eines Dokuments, welches den Gebührenbescheid 
beinhaltet ist hier verpflichtend. Erst wenn eine Datei hinzugefügt ist, 
wird der „Senden“-Button aktiviert. 

a. Klicken Sie auf „Neue Datei hinzufügen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 

b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 
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Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht. 

c. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Senden“. 
Sobald der Gebührenbescheid erfolgreich versendet wurde, wird eine 
Erfolgsmeldung angezeigt und das Nachrichtenfenster schließt sich. 
Die hinzugefügte Datei wird in der Dateien-Übersicht im Dialogfenster 
„Antragsdetails“ angezeigt. 

6. Zum Schließen des Fensters „Antragsdetails“ klicken Sie auf „Abbrechen“ 

oder auf das Schließen-Kreuz . 

6.2.3 Kommentare von ZS zu Teilanträgen erfassen 

Sie können jederzeit zu einem Teilantrag einen internen Vermerk erfassen und 
diesem zusätzlich eine Datei hinzufügen. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den gewünschten Teilantrag aus, für 
den Sie einen Kommentar erfassen wollen und öffnen Sie ihn durch Dop-
pelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Kommentar erfas-
sen“. 
Ein Fenster zum Eingeben eines Kommentars öffnet sich.  

3. Erfassen Sie einen Kommentar. 
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. 

4. Fügen Sie ggf. eine Datei hinzu: 

 Beachten Sie, dass hinzugefügte Dateien nicht mehr gelöscht werden 
können. 

a. Klicken Sie auf „Neue Datei hinzufügen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 

b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 
Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht unten im Fenster 

c. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Hinzufügen“. 
Sobald der Kommentar mit der hinzugefügten Datei erfolgreich gespei-
chert wurde, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt und das Kommentar-
fenster schließt sich. 

Datei zu Kommentar 
hinzufügen 
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 Die mit dem Kommentar gespeicherte Datei wird im Fenster „Antragsde-
tails“ im Register „Dateien“ zusammen mit allen Antrags-Anhängen an-
gezeigt. 

5. Zum Schließen des Fensters „Antragsdetails“ klicken Sie auf „Abbrechen“. 

6.2.4 Neue Datei von ZS zu Teilantrag hinzufügen  

Sie können jederzeit in der Dateien-Übersicht im Register „Dateien“ des Fen-
sters „Antragsdetails“ ein neues Dokument bzw. eine Datei hinzufügen, um 
unvollständige oder fehlerhafte Anträge zu ergänzen. 

 Beachten Sie, dass hinzugefügte Dateien nicht mehr gelöscht werden 
können.  

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den Teilantrag aus, zu dem Sie eine 
neue Datei hinzufügen wollen und öffnen Sie ihn durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie im unteren Fensterbereich das Register „Dateien“. 
3. Klicken Sie auf den Button „Neue Datei hinzufügen“. 

Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 
4. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 

Die Datei wird in der Übersicht hinzugefügt. 
Die Option „Vollständigkeit prüfen“ ist aktiviert. 
Wenn die Option aktiviert ist, wird für dieses neue Dokument eine neue 
Aufgabe zur Prüfung der Vollständigkeit generiert, abhängig davon, in wel-
chem Bearbeitungsstand sich der Antrag gerade befindet. 

 Die Erstellung einer Aufgabe zur Vollständigkeitsprüfung ist abhängig 
vom Bearbeitungsstand des Antrags. Sie wird nur dann sofort generiert, 
wenn der Antrag den Stand „ZS Vollständigkeitsprüfung“ aufweist. 
Wenn z. B. für den Antrag bereits eine Aufgabe zur Erstellung eines Be-
scheids existiert, wird diese gelöscht und eine neue Aufgabe zur Voll-
ständigkeitsprüfung erstellt. 

5. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Speichern“. 
Sobald die neue Datei erfolgreich gespeichert wurde, wird eine Erfolgsmel-
dung angezeigt und das Fenster „Antragsdetails“ schließt sich. 
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6.2.5 Neue Dateiversion von ZS zu Antrag hinzufügen 

Sie können zu allen existierenden Dokumenten, die zu einem Antrag gehören  
und in der Dateien-Übersicht im Register „Dateien“ des Fensters „Antragsde-
tails“ angezeigt werden, eine neue Version ins System laden, z. B. um vom 
Antragsteller auf Anforderung nachgereichte und ergänzte Dokumente hinzuzu-
fügen. 

 Beachten Sie, dass Sie neue Dateiversionen, die den gleichen Datei-
namen wie bereits geladene Dateien haben, nicht mit dem Button „Neue 
Datei hinzufügen“ hochladen können. Das System bewertet dieses Ver-
halten als Fehler, um zu vermeiden, dass Dateien überschrieben wer-
den. Gehen Sie immer den unten beschriebenen Weg. 

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den Antrag aus, zu dem Sie eine neue 
Dateiversion hinzufügen wollen und öffnen Sie ihn durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie im unteren Fensterbereich das Register „Dateien“. 

3. Klicken Sie auf den Button . 
Ein Dialog zum Hochladen einer neuen Datei-Version öffnet sich und zeigt 
den Namen der aktuellen Datei an. 

4. Klicken Sie auf „Durchsuchen“. 
Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich 

5. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 
Die Datei wird ins System geladen. 

6. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um die Änderung zu übernehmen. 
Das Dialogfenster schließt sich. Die Option „Vollständigkeit prüfen“ ist akti-
viert. 
Wenn die Option aktiviert ist, wird für dieses Dokument eine neue Aufgabe 
zur Prüfung der Vollständigkeit generiert. 

 Die Erstellung einer Aufgabe zur Vollständigkeitsprüfung ist abhängig 
vom Bearbeitungsstand des Antrags. Sie wird nur dann sofort generiert, 
wenn der Antrag den Stand „Befristung“ oder „ZS Vollständigkeitsprü-
fung“ aufweist. Falls zuvor die Vollständigkeitsprüfung nicht erfolgreich 
war, wurde die Frist ausgesetzt und das Fristende gelöscht. Um den 
Prozess fortzusetzen, muss eine neue Version des vorher unvollständi-
gen Dokuments hochgeladen werden und die Option „Vollständigkeit 
prüfen“ muss zwingend gesetzt sein, damit eine neue Aufgabe zur Prü-
fung der Vollständigkeit erzeugt wird und der durch die Unvollständigkeit 
unterbrochene Prozess mit der Erteilung des Bescheids fortgesetzt 
werden kann. 
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7. Um die Änderung endgültig zu übernehmen, klicken Sie „Speichern“. 
Sobald die neue Datei-Version erfolgreich gespeichert wurde, wird eine Er-
folgsmeldung angezeigt und das Fenster „Antragsdetails“ schließt sich. 

 Falls Sie eine neue Version einer Datei hochladen wollen, die nicht in-
tegraler Bestandteil eines Antrags ist, sondern als Attachment für einen 
Kommentar oder eine Nachricht gespeichert wurde, generiert die akti-
vierte Option „Vollständigkeit prüfen“ keine Aufgabe zur Vollständig-
keitsprüfung. Sie können deshalb für diese Dateien auch manuell die 
Option entfernen. 

6.2.6 Antrag von ZS abbrechen 

Sie können einen Antrag jederzeit abbrechen. Das Abbrechen eines Antrags 
kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ein abgebrochener Antrag ver-
bleibt in der Antragsübersicht mit dem Bearbeitungsstand „Abbruch“ und alle 
mit dem Antrag verbundenen Aufgaben, die noch in der Aufgabenübersicht 
existierten, werden aus der Aufgabenübersicht entfernt.  

So gehen Sie vor 

1. Wählen Sie in der Antragsübersicht den Antrag aus, den Sie abbrechen 
möchten und öffnen Sie ihn durch Doppelklick. 
Das Dialogfenster „Antragsdetails“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie in der oberen Registerleiste die Funktion „Antrag abbrechen“. 
Ein Bestätigungsdialog öffnet sich und fordert Sie auf, die Abbruch-Aktion 
zu bestätigen. 

3. Wählen Sie „Ja“ zum Abbrechen oder „Nein“, um den Antrag nicht abzubre-
chen: 

 „Antrag abbrechen“ bestätigen: 
 Klicken Sie „Ja“ im Dialogfenster. 

Das Dialogfenster und das Fenster mit den Antragsdetails schließen 
sich. In der Antragsübersicht wird dem abgebrochenen Antrag der Sta-
tus „Abbruch“ zugewiesen und damit verbundene und noch anstehende 
Aufgaben werden gelöscht. 

 „Antrag abbrechen“ nicht bestätigen: 
 Klicken Sie „Nein“ im Dialogfenster. 

Das Dialogfenster schließt sich. Der Antrag wird nicht gelöscht. 
4. Schließen Sie das Fenster mit den Antragsdetails mit dem „Abbrechen“-

Button, um zur Antrags- und Aufgabenübersicht zurückzukehren. 
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6.3 Bescheid durch ZS erstellen und an EA senden 

Wenn die vom Antragsteller eingereichten Dokumente zu einem Antrag korrekt 
und vollständig sind und damit erfolgreich auf Vollständigkeit geprüft wurden, 
erteilt die ZS einen Bescheid, den sie dem EA zur Weiterleitung an den Antrag-
steller schickt. 

Sie bearbeiten in diesem Schritt die Aufgabe “Bescheid übergeben“, indem Sie 
den Bescheid hochladen und an den EA versenden. 

 Falls die Antragsabwicklung direkt über die ZS ohne EA erfolgt, wird der 
Bescheid nicht vom EA, sondern von der ZS verschickt. In diesem Fall 
wird für die ZS eine Aufgabe zur Versendung eines Bescheids generiert, 
siehe auch „5.5 Bescheid der ZS an Antragsteller versenden“. 

So gehen Sie vor 

1. Öffnen Sie durch Klick auf Namen oder Beschreibung die Aufgabe „Be-
scheid übergeben“. 
Das  Bearbeitungsfenster „Bescheid erstellen“ öffnet sich. 

2. Wählen Sie im Bereich „Bescheidung des Antrages“ die zutreffende Option 
aus: 
 positiv bescheiden 
 positiv bescheiden mit Bedingungen 
 positiv bescheiden mit Auflagen 
 ablehnen 
 ausführen 

 Bei allen Optionen außer „ausführen“ muss ein Bescheid-Dokument 
obligatorisch hinzugefügt werden. Solange kein Dokument hinzugefügt 
wurde, kann der „Versenden“-Button nicht aktiviert werden. 

3. Fügen Sie rechts im Bereich „Bescheid-Dokumente“ einen neuen Bescheid 
hinzu: 
a. Klicken Sie auf den Button „Neuen Bescheid hinzufügen“. 

Ein Dateiexplorer zum Laden einer Datei öffnet sich. 
b. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken Sie „Öffnen“. 

Der Dateiexplorer schließt sich und die neu hinzugefügte Datei er-
scheint in der Dateiübersicht. 

4. Geben Sie ggf. einen Kommentar ein. 
5. Klicken Sie auf „Versenden“. 

Der Bescheid wird an den voreingestellten EA gesendet und das Dialog-
fenster schließt sich. 

Bescheid-Dokument 
hinzufügen 
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 Falls die Antragsabwicklung direkt über die ZS ohne EA erfolgt, wird 
jetzt für die ZS eine Aufgabe zur Versendung des Bescheids an den An-
tragsteller generiert. 

→ Siehe auch „5.5 Bescheid der ZS an Antragsteller versenden“. 


